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Sehr geehrte Frau Ortsbürgermeisterin Weingarth-Schenk, 

sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder des Gemeinderates,  

 

die Stellungnahmen der Behörden, der sonstigen Träger öffentlicher Belange, der Öffent-

lichkeit und der benachbarten Gemeinden aus den Verfahren gemäß §§ 2(2), 3(2) und 

4(2) BauGB liegen vor. Die Ergebnisse sind durch den Ortsgemeinderat zu bewerten, ab-

zuwägen und im weiteren Verfahren zu beachten. 

 

Folgende eingebrachte Anregungen sind zu würdigen: 

I. Stellungnahmen aus der förmlichen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Trä-

ger öffentlicher Belange gemäß §§ 4 (2) BauGB  

1. Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Amt Bauen und Umwelt, 55543 Bad Kreuz-

nach, Schreiben vom 18.03.2022  

2. RMR Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m.b.H., 50997 Köln, E-Mail 

vom 23.02.2022 

3. Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Abt. Erdge-

schichte, 56077 Koblenz, E-Mail vom 16.02.2022 

4. Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach, 55543 Bad Kreuznach, Schreiben vom 

18.03.2022 

5. Pfalzgas GmbH, 67227 Frankenthal, E-Mail vom 21.02.2022 

6. Vodafone GmbH, 54292 Trier, E-Mail vom 22.03.2022 

7. Vordafone GmbH, 54292 Trier, E-Mail vom 22.03.3033 

8. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, 56068 Koblenz, E-Mail vom 

18.03.2022 

9. Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, 55129 Mainz, Fax. vom 

18.03.2022 

10. Westnetz GmbH, 55743 Idar-Oberstein, Schreiben vom 03.03.2022 

11. Deutsche Telekom Technik GmbH, 55122 Mainz, Schreiben vom 22.02.2022 

12. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-

wehr, 53123 Bonn, E-Mail vom 11.02.2022 

13. Stellungnahmen ohne Anregungen 

 

II. Stellungnahmen aus der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) 

BauGB 

1.-2. Peter Chmielewski, Meddersheim, E-Mails vom 27.02.2022 und 16.03.2022 

 

III. Stellungnahmen benachbarter Gemeinden gemäß § 2 (2) BauGB 

• Keine 

 

Die Stellungnahmen werden zunächst ggf. interpretiert (kursiv gedruckt), danach erfolgt 

die Abwägung und diese mündet, falls erforderlich, in einen Beschlussvorschlag ein. Dem 

Abwägungsdokument ist eine Zusammenstellung aller Stellungnahmen beigefügt. 

 

Erarbeitet: Stadt-Land-plus GmbH, Büro für Städtebau und Umweltplanung 

 

i.A. Dennis Behrami/cm 

M. Sc. Stadtplaner 

Boppard-Buchholz, April 2022 
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I. Stellungnahmen aus der förmlichen Beteiligung der Behörden und der 

sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 4 (2) BauGB 
 

1. Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Amt Bauen und Umwelt, Salinenstraße 47, 

55543 Bad Kreuznach, Schreiben vom 18.03.2022  

 

Seitens der Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Amt Bauen und Umwelt, wird folgende Stel-

lungnahme abgegeben: 
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Abwägung Untere Bauaufsichtsbehörde: 

Zu I. 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es wurden soweit bekannt alle Hin-

weise aufgenommen, die für die weiteren Planung oder dem Bauleitplanverfahren nach-

geordneten Verfahren notwendig sind. 

 

Zu I. 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und sollte ergänzend in die Hinweise 

des Bebauungsplans aufgenommen werden. Hinweise zu Gebäudegründungen und Keller-

bereiche im Hinblick auf Schutz vor Staunässe und Starkregen sind bereits in den Bebau-

ungsplan aufgenommen worden. 

 

Zu II. 1.: Um einer Bungalowbauweise und dem nicht verhältnismäßig schonenden und 

sparsamen Umgang mit Grund und Boden insbesondere im Ordnungsbereich WA 2 vorzu-

beugen, werden zwingend zwei Vollgeschosse festgesetzt. Um diesem Ziel ergänzend 

gerecht werden zu können, kann eine Mindesthöhe von 7,00 m festgesetzt werden. Dies 

zwingt den künftigen Bauherren mehr Wohnfläche zur Verfügung zu stellen. Auch sollen 

im Rahmen der Vermarktung, die in Rede stehenden Grundstücke an Investoren veräußert 

werden, die bereit sind diversifizierten Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Die Festset-

zung einer Mindesthöhe hat außerdem ergänzende schallschutztechnische Wirkungen. Es 

sollten Hinweise zu vertraglichen Regelungen in Bezug auf den avisierten Geschosswoh-

nungsbau in die Hinweise aufgenommen werden. 

 

Allgemein sollte außerdem ein Baugebot vertraglich geregelt werden, um die nachhaltige 

Nachverdichtung durch das vollständige Bebauen des Plangebiets zu gewährleisten. 

 

Zu II. 2.: Der Anregung wird aufgrund der fehlenden Rechtsgrundlage gefolgt. 

 

Zu II. 3.: Im Abgleich mit der Arbeitshilfe Bauleitplanung des Landes Brandenburg (Minis-

terium für Infrastruktur und Landesplanung) dürfen prozentuale Festsetzungen zur Ge-

schossfläche im Allgemeinen Wohngebiet zu Ferienwohnungen nicht vorgenommen wer-

den. Um hier eine Feinsteuerung weiterhin vornehmen zu können, wäre alternativ die Zu-

lässigkeit von Ferienwohnungen als Ausnahme festzusetzen. Damit würde der Anregung 

angemessen Rechnung getragen. 

 

Zu II. 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu II. 5.: Die Regelungen des Landesstraßengesetzes zu baulichen Anlagen im Bereich der 

Bauverbotszone gelten auch unabhängig der Festsetzungen des Bebauungsplans. Um aber 

den straßenrechtlichen Belangen und der Anregung der Kreisverwaltung umfassend Rech-

nung zu tragen, sollte die Festsetzung zu Nebenanlagen und Garagen wie folgt angepasst 

werden: 

 

„Innerhalb der Umgrenzung der in der Planurkunde festgesetzten Flächen, die von der 

Bebauung freizuhalten sind (Planzeichen 15.8. PlanZV / „Bauverbotszone“) dürfen Neben-

anlagen gemäß § 14 BauNVO sowie Garagen gemäß § 12 BauNVO sowie Aufschüttungen 

oder Abgrabungen i.S.d. § 22 (1) LStrG RLP nicht errichtet werden. Stellplätze sind hier 

zulässig.“ 

 

In diesem Kontext sollte außerdem für den östlichen Ordnungsbereich WA 2 geregelt wer-

den, in welchen Grundstücksbereichen eine Zufahrt errichtet werden darf, anderweitig 
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dürfte unmittelbar im Kreuzungsbereich zur Landesstraße eine Zufahrt zum Grundstück 

geschaffen werden. Dies tangiert die straßenrechtlichen Belange. Die Zufahrtsmöglichkeit 

sollte aus Gründen des Verkehrsablaufs und der Verkehrssicherheit nördlich außerhalb der 

Bauverbotszone geschaffen werden. 

 

Zu II. 6.: Der Anregung sollte gefolgt werden. Die Festsetzung sollte entfernt und als 

Hinweis aufgenommen werden, da gemäß dem angeführten Gerichtsurteil keine Rechts-

grundlage für die entsprechende Festsetzung besteht. 

 

Beschlussvorschlag:  

• Es folgt ein Hinweis auf § 31 Landeswassergesetz im Kontext von Entwässerungs-

gräben. 

• Im Ordnungsbereich WA 2 wird ein Mindestgebäudehöhe von 7,00 m festgesetzt. 

• Es werden Hinweise zum geplanten Geschosswohnungsbau in die Hinweise der 

Textfestsetzungen aufgenommen. 

• Es werden Hinweise zum Baugebot in den Bebauungsplan aufgenommen. 

• Es wird die Festsetzung zur Mindestanzahl von Wohnungen in Wohngebäuden ent-

fernt. 

• Die Festsetzung zu Ferienwohnungen wird dahingehend geändert, dass diese nur 

ausnahmsweise zulässig sind.  

• Folgende Festsetzung wird ergänzend in die Textfestsetzungen aufgenommen: „In-

nerhalb der Umgrenzung der in der Planurkunde festgesetzten Flächen, die von der 

Bebauung freizuhalten sind (Planzeichen 15.8. PlanZV / „Bauverbotszone“) dürfen 

Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sowie Garagen gemäß § 12 BauNVO sowie 

Aufschüttungen oder Abgrabungen i.S.d. § 22 (1) LStrG RLP nicht errichtet wer-

den. Stellplätze sind hier zulässig.“  

• Für den östlichen Ordnungsbereich WA 2 wird für das Eckgrundstück unmittelbar 

in den Kreuzungsbereichen L 232/Planstraße bis zur ersten Kreuzung im Plangebiet 

ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt. 

• Die Textfestsetzung I.9. „Rückhaltung von Niederschlagswasser“ wird entfernt 

und stattdessen in die Hinweise aufgenommen. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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Abwägung Untere Naturschutzbehörde: 

Es bestehen keine Bedenken, sofern die Festsetzungen umgesetzt werden. 

 

Zu 1.: Der Empfehlung zur Aufnahme weiterer Hinweise entsprechend des § 44 BNatSchG 

kann gefolgt werden, um den artenschutzrechtlichen Belangen ergänzend Rechnung zu 

tragen. 

 

Zu 2.: Die Gemeinde möchte nicht pauschal eine Abgrenzung von Gartenflächen zum 

Umland ausschließen, da hier auch Probleme (z.B. Verbiss durch Kaninchen) entstehen 

können. Ein entsprechender Hinweis zum Bodenabstand von Zaunanlagen sollte jedoch 
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ergänzt werden, um Bauherren bzgl. der Artenschutzrelevanz entsprechender Maßnahmen 

in Kenntnis zu setzen. 

 

Zu 3.: Der Anregung sollte aus umweltklimatischen Gründen gefolgt werden. 

 

Zu 4.: Der Hinweis ist zu beachten, es werden keine Änderungen am Bebauungsplan 

erforderlich. 

 

Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Beschlussvorschlag:  

• Es werden weitere Hinweise des § 44 BnatSchG im Kontext von Anbau-/Umbau-

/Sanierungs-/Abrissmaßnahmen in die Hinweise der Textfestsetzungen aufgenom-

men. 

• Die Hinweise werden um die Eingabe zum Bodenabstand von min. 10 cm bei Zaun-

anlagen ergänzt. 

• Es wird eine verpflichtende Festsetzung zur Begrünung von Garagen und Neben-

anlagen mit einer Dachneigung bis zu 10° in die Textfestsetzung aufgenommen. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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Abwägung Untere Wasserbehörde: 

Die in der Stellungnahme vom 26.09.2019 gemachten Angaben wurden entsprechend im 

Rahmen der Planung gemäß der Abwägung berücksichtigt. 

 

Die Hinweise zum wasserrechtlichen Verfahren werden zur Kenntnis genommen und be-

achtet. Die Entwässerungsplanung wurde und wird auch weiterhin mit allen fachlich Be-

teiligten abgestimmt. 

 

Die Ausführungen zum Verkehrskreisel werden angepasst. Die Errichtung eines Verkehrs-

kreisels wird nicht mehr geplant. Es erfolgt lediglich die Errichtung einer Linksabbieger-

spur. 

 

Beschlussvorschlag:  

Die Ausführungen zum Verkehrskreisel im Umweltbericht (S. 42) werden an die aktuellen 

Planunterlagen angepasst und entsprechend entfernt. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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Abwägung Abfallwirtschaftsbetrieb 

Es bestehen keine Bedenken. 

 

Der Hinweis zur Abfallsatzung sollte in die Hinweise der textlichen Festsetzungen aufge-

nommen werden. 

 

Beschlussvorschlag:  

Die seitens des Abfallwirtschaftsbetriebs angeführten Hinweise zur Abfallsatzung werden 

in die Hinweise der Textfestsetzungen aufgenommen. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 

 
 

 
   

 

 

 



Seite 11, Bebauungsplan „Unter dem Klasteiner Pfad“, Ortsgemeinde Meddersheim, 

Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus dem Verfahrensschritt 

gemäß §§ 2 (2), 3 (2) und 4 (2) BauGB, April 2022 
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Abwägung Klimaschutz 

Zu 1.: Es folgen Ausführungen zur Auswirkung der Planung auf das Lokalklima durch die 

Auswahl und Planung des Baulands. Es wird angeregt, die Anregungen zu Flora und Fauna 

der Unteren Naturschutzbehörde zu beachten. Dies wurde durch entsprechende Festset-

zungen berücksichtigt. Die Umsetzung von Photovoltaikanlagen ist aufgrund der topogra-

fischen Gegebenheiten als machbar anzusehen. 

 

Zu 2.: Es wird darauf hingewiesen, dass gebundene kompakte Baukörper klimagünstiger 

als vielgliedrige Einzelobjekte sind. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass die geplante Be-

bauung städtebaulich einer Ortsrandbebauung im ländlichen Raum entspricht. Die Planung 

verdichteter Bereiche am Ortsrand würde den städtebaulichen Grundsätzen (bspw. Orien-

tierung an bestehenden Siedlungskörper, Auswirkungen auf das Landschaftsbild, übermä-

ßige Nachverdichtung) widersprechen. 

 

Zum Thema Stellung der baulichen Anlagen wurde seitens der Gemeinde darauf verzich-

tet, den Bauherrn explizit Vorgaben zu machen. Da insbesondere eine freie Wahl der Dach-

form besteht, wurde insbesondere in diesem Kontext kein Erfordernis zur Festsetzung 

einer Fassadenausrichtung gesehen. Die Auswirkungen hierzu werden zudem als gering 

eingeschätzt, da im Plangebiet voraussichtlich klassische Einfamilienhäuser errichtet wer-

den, die sich insbesondere in ihrer Länge entlang der Erschließungsstraßen orientieren 

werden. 

 

Es lässt sich durch den Stellungnehmenden keine abschließende Einschätzung zu Photo-

voltaik, Solarthermie oder Dachbegrünungen vornehmen. Mit Verweis auf die Abwägung 

der Unteren Naturschutzbehörde sollen Dachbegrünungen auf Garagen und Nebenanlagen 

verpflichtend aufgenommen werden. 

 

Es wird empfohlen, den Ausschluss zur Nutzung fossiler Brennstoffe außerhalb des Be-

bauungsplans vertraglich zu regeln. Dies kann berücksichtigt werden. 

 

Es wird eine insektenfreundliche und energieeffiziente Außenbeleuchtung im Bereich öf-

fentlicher Flächen empfohlen. Dieser Empfehlung sollte aus artenschutzrechtlichen Grün-

den entsprochen werden. 
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Zur Anregung Mobilitätsstation ist festzustellen, dass gemäß dem städtebaulichen Kon-

zept keine weiteren öffentliche Räume oder öffentliche Parkplätze, an denen eine Mobili-

tätsstation vorgesehen werden könnten, geplant sind. Öffentliche Parkplätze können nur 

unmittelbar im Straßenraum entlang der Planstraßen vorgesehen werden. 

 

Es wird empfohlen, die Bauverantwortlichen auf die Bau- und Energieberatung der Ver-

braucherzentrale Rheinland-Pfalz aufmerksam zu machen. Dieser Empfehlung kann gefolgt 

werden. 

 

Es folgen Hinweise zu Arbeitshilfen im Kontext Klimaschutz, die zur Kenntnis genommen 

werden. 

 

Beschlussvorschlag:  

• Es wird folgende Textfestsetzung gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB aufgenommen: Be-

leuchtungen des öffentlichen Raums sind insektenfreundlich auszugestalten: 

o Wellenlänge primär zwischen 590 und 630 nm (z.B. LED 2700 K). 

o Für Insekten unzugängliche Gehäuse. 

o Maximale Temperaturen des Gehäuses von unter 60°C. 

o Keine Lichtabstrahlung zum Himmel. 

• Es erfolgt ein Hinweis auf die Bau- und Energieberatung der Verbraucherzentrale 

Rheinland-Pfalz. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 

 
 

 
   

 

 

 

 

 
 

 

Abwägung Untere Landesplanungsbehörde 

Es wurden keine Bedenken geäußert.  

 

Ein Beschluss ist der daher nicht erforderlich. 
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2. RMR Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m.b.H., Godorfer Hauptstraße 

186, 50997 Köln, E-Mail vom 23.02.2022 

 

Die RMR nimmt wie folgt Stellung: 

 

 
 

Abwägung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wer-

den im Kontext der Ausgleichsmaßnahmen keine Leitungen der RMR in Anspruch genom-

men. 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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3. Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Abteilung Erdge-

schichte, Niederberger Höhe 1, 56077 Koblenz, E-Mail vom 16.02.2022 

 

Die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Abteilung Erdgeschichte, nimmt wie folgt Stellung: 

 

 
 

Abwägung: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die anderen Fachdienststellen der Generaldi-

rektion Kulturelles Erbe wurden beteiligt. 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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4. Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach, Eberhard-Anheuser-Straße 4, 55543 Bad 

Kreuznach, Schreiben vom 18.03.2022 

 

Der Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach, nimmt wie folgt Stellung: 
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Inhalt: 

1. Es wird auf die Stellungnahme vom 23.09.2019 verwiesen. Die Bauverbotszone 

wurde einvernehmlich auf 15 m reduziert. 

2. Es wird darauf hingewiesen, dass die Entwurfsplanung zur Anbindung des Plange-

biets in Bezug auf die Querungshilfe zu modifizieren und bei der Umsetzung des 

Bebauungsplans zu beachten ist. 

3. Es wird auf das Thema Lärmschutz erneut hingewiesen. 



Seite 20, Bebauungsplan „Unter dem Klasteiner Pfad“, Ortsgemeinde Meddersheim, 

Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus dem Verfahrensschritt 

gemäß §§ 2 (2), 3 (2) und 4 (2) BauGB, April 2022 

 

 

4. Es folgen weitere Hinweise zur Entwässerung sowie Ausgleichsmaßnahmen. 

5. Es folgt ein Hinweis zu den Kriterien der RPS sowie zur Bepflanzung und Einfrie-

dung im Zuge der Landesstraße. Sichtdreiecke sind im Einmündungsbereich der L 

232 herzustellen und auf Dauer freizuhalten. 

6. Es folgen weitere Hinweise zur Verlegung von Versorgungstrassen, zu Verunreini-

gungen der klassifizierten Straßen sowie Schleichverkehren. 

7. Im Kontext des geplanten RRB erfolgen Hinweise zur Baubeschränkungszone zur 

Zufahrtssituation. Die Planung zum RRB ist einvernehmlich mit dem LBM abzustim-

men. 

 

Abwägung: 

1. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es wird auf die Abwägung der Stel-

lungnahme vom 23.09.2019 verwiesen.  

2. Die Überarbeitung der Entwurfsplanung wird entsprechend mit dem LBM abge-

stimmt und soll im Rahmen der Ausführungsplanung berücksichtigt werden. Ein 

Änderungserfordernis des Bebauungsplans ergibt sich hieraus nicht. 

3. Auf Basis einer gutachterlichen Einschätzung wurden die Lärmschutzmaßnahmen 

im Rahmen der Abwägung entsprechend bestimmt und festgesetzt. Weitere Maß-

nahmen sind nicht vorgesehen. 

4. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. Die Entwässerungs-

planung wird im Kontext der Planung des Regenrückhaltebeckens mit dem LBM 

abgestimmt. Eine Inanspruchnahme der Straßenentwässerungssysteme ist nicht 

vorgesehen. Zur Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen werden keine Flächen des 

Bundes-, Landes- und/oder Kreises in Anspruch genommen. 

5. Die Hinweise zur RPS werden insbesondere im Rahmen der Verkehrsanlagenpla-

nung berücksichtigt. Das Sichtdreieck sollte nachrichtlich und ergänzend in die Pla-

nurkunde aufgenommen werden. Vorgaben zu Einfriedungen für Privatgrundstücke 

hinsichtlich der Freihaltung des Sichtdreiecks sind nicht erforderlich, da sich das 

Sichtdreieck vollständig im Bereich öffentlicher Verkehrs- und Grünflächen dar-

stellt. Dem Hinweis ist damit angemessen Rechnung getragen. 

6. Die Hinweise betreffen die spätere Bauausführung und nicht unmittelbar das Be-

bauungsplanverfahren. Sie sind damit nicht abwägungsrelevant. 

7. Die Planung zum Regenrückhaltebecken soll mit dem LBM einvernehmlich abge-

stimmt werden. 

 

Beschlussvorschlag:  

• Es wird ein Sichtdreieck in der Planurkunde gemäß den Angaben des LBM darge-

stellt. 

• Die Planung zum Regenrückhaltebecken wird einvernehmlich mit dem LBM abge-

stimmt. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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5. Pfalzgas GmbH, Netzmanagement, Wormser Straße 123, 67227 Frankenthal, E-

Mail vom 21.02.2022 

 

Die Pfalzgas GmbH nimmt wie folgt Stellung: 

 

 
 

Abwägung: 

Es bestehen keine Bedenken, eine Beteiligung am Planverfahren wird weiterhin erfolgen. 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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6. Vodafone GmbH, Zurmaiener Str. 175, 54292 Trier, E-Mail vom 22.03.2022 

 

Die Vodafone GmbH nimmt wie folgt Stellung: 

 

 
Abwägung: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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7. Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH, Zurmaiener Str. 175, 54292 

Trier, E-Mail vom 22.03.2022 

 

Die Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH nimmt wie folgt Stellung: 

 

 
 

Abwägung: 

Die Telekommunikationsleitungen liegen innerhalb öffentlicher Flächen (Straßenverkehrs-

fläche L232, Verkehrsgrün). Im Rahmen der Straßenausbauplanung wird der Hinweis zur 

Kenntnis genommen und beachtet. 

 

Ein Änderungserfordernis für den Bebauungsplan besteht nicht. Ein Beschluss ist daher 

nicht erforderlich. 
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8. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Ab-

fallwirtschaft und Bodenschutz, Kurfürstenstraße 12-14, 56068 Koblenz, E-Mail 

vom 18.03.2022 

 

Die SGD Nord nimmt wie folgt Stellung: 
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Abwägung: 

1. Die Hinweise wurden im Rahmen der Entwässerungsplanung berücksichtigt und im 

weiteren wasserrechtlichen Verfahren beachtet. 

2. Die Hinweise werden im Rahmen der Entwässerungsplanung beachtet. 

3. Die Hinweise zum Hochwasserschutz werden zur Kenntnis genommen und sind in 

den Planunterlagen dargestellt. Zur naturschutzfachlichen Kompensation ist fest-

zustellen, dass diese bereits final erarbeitet und mit der Unteren Naturschutzbe-

hörde abgestimmt wurde. Weitere naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnahmen 

entlang des Gewässers sind nicht vorgesehen. Die Hinweise hinsichtlich der 

Starkregenereignisse werden zur Kenntnis genommen, hierfür wurde ein entspre-

chender Hinweis bereits in die Planunterlagen aufgenommen. Der Hinweis kann um 

§ 5 Abs. 2 WHG ergänzt werden. Für die Ortslage Meddersheim wurde ein Hoch-

wasser- und Starkregenvorsorgekonzept erstellt. Die Ausführungen hierzu sind der 

Begründung zu entnehmen. Dem Thema Starkregenvorsorge wurde zusammenfas-

send angemessen Rechnung getragen. 

4. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ein Planänderungserfordernis ergibt sich 

aus der Stellungnahme insgesamt nicht. 

 

Beschlussvorschlag: 

1. Es wird ein Hinweis zu § 5 Abs. 2 WHG in die Hinweise der Textfestsetzungen 

aufgenommen. 

 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 

 
 

 
   



Seite 27, Bebauungsplan „Unter dem Klasteiner Pfad“, Ortsgemeinde Meddersheim, 

Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus dem Verfahrensschritt 

gemäß §§ 2 (2), 3 (2) und 4 (2) BauGB, April 2022 

 

 

9. Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Emy-Roeder-Straße 5, 

55129 Mainz, Fax. Vom 18.03.2022 

 

Das Landesamt für Geologie und Bergbau nimmt wie folgt Stellung: 

 

 

 
 

Abwägung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt.  

 

Für die Fläche der Ausgleichsmaßnahme ist kein baulicher Eingriff vorgesehen. Die „Fehl-

stellen“ in landwirtschaftlichen Nutzflächen werden während der Ansaat durch Anheben 

der Saatmaschine oder nachträglich durch mechanisches Freistellen wie Grubbern oder 
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Fräsen angelegt. Dadurch, dass die Ausgleichsmaßnahme im Bereich landwirtschaftlicher 

Flächen erfolgt, kann folglich die Fläche mit schwerem Gerät befahren werden. Der übrige 

Ausgleich wird über ein Ökokonto erbracht. 

 

Die Empfehlung für eine objektbezogene Baugrunduntersuchung kann als Hinweis in die 

Planunterlagen aufgenommen werden. 

 

Beschlussvorschlag: 

Es wird ein Hinweis zur Empfehlung von objektbezogenen Baugrunduntersuchungen in die 

Hinweise der Textfestsetzungen aufgenommen. 

 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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10. Westnetz GmbH, Hauptstraße 189, 55743 Idar-Oberstein, Schreiben vom 

03.03.2022 

 

Die Westnetz GmbH nimmt wie folgt Stellung:  

 

 
 

Abwägung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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11. Deutsche Telekom Technik GmbH, Wallstraße 88, 55122 Mainz, Schreiben vom 

22.02.2022 

 

Die Deutsche Telekom GmbH nimmt wie folgt Stellung: 
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1. Es befinden sich Telekommunikationsleitungen der Telekom im Plangebiet. 

2. Es wird um die Aufnahme von Festsetzungen zur Planung der Versorgungstrassen 

und zur Berücksichtigung eines Merkblatts zu Baumpflanzungen gebeten. 

3. Zur Versorgung des Plangebiets mit Telekommunikationslinien der Telekom ist die 

Verlegung neuer Leitungen sowohl im als auch außerhalb des Plangebiets notwen-

dig. Es folgen weitere Hinweise zur Ausführungsplanung und Baumaßnahme. 

 

Abwägung: 

1. Die Telekommunikationsleitungen befinden sich vollständig auf öffentlichen Flä-

chen (Verkehrs- und Grünflächen). Eine Festsetzung von mit Leitungsrechten zu 

belastende Flächen im Plangebiet ist daher nicht erforderlich. 

2. Eine Festsetzung, wie von der Telekom gewünscht, sollte nicht erfolgen, um im 

Rahmen der Erschließungsplanungen und in Abstimmung mit anderen Versor-

gungsträgern eine für alle Beteiligten geeignete Gestaltung der Versorgungstrassen 

sicherstellen zu können. Die Festsetzung bzw. die Anforderungen an die Leitungs-

trassen und Baumpflanzungen können hingegen als Hinweis aufgenommen wer-

den, um auf die Belange der Telekom hinzuweisen. 

3. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Beschlussvorschlag: 

Folgende Hinweise werden in die Planunterlagen aufgenommen: 

 

„In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Lei-

tungszone in einer Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikationsli-

nien der Telekom vorzusehen. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt 

über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsge-

sellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe insbesondere Abschnitt 

3, zu beachten.“ 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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12. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-

wehr, Fontainengraben 200, 53123 Bonn, E-Mail vom 11.02.2022 

 

Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

nimmt wie folgt Stellung: 

 

 
 

Abwägung: 

Bezugnehmend auf die Abwägung der Stellungnahme 18.09.2019 werden aus Sicht der 

Ortsgemeinde Meddersheim die Belange des Bundesamtes vollumfänglich berücksichtigt.  

 

Ein Änderungserfordernis für den Bebauungsplan ergibt sich nicht. Ein Beschluss ist daher 

nicht erforderlich. 
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13. Stellungnahmen ohne Anregungen 

 

- Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Abteilung 

Landentwicklung und Bodenordnung, Schloßplatz 10, 55469 Simmern, Schreiben 

vom 22.02.2022 

- Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Burgenlandstraße 7, 55543 Bad Kreuz-

nach, Schreiben vom 16.03.2022 

- Vermessungs- und Katasteramt Rheinhessen-Nahe, Ostdeutsche Straße 28, 

55232 Alzey, Schreiben vom 22.02.2022 
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II. Stellungnahmen aus der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit ge-

mäß § 3 (2) BauGB 
 

1. Herr Peter Chmielewski, E-Mail vom 27.02.2022 

 

Herr Peter Chmielewski nimmt wie folgt Stellung: 

 

 

 
  



Seite 35, Bebauungsplan „Unter dem Klasteiner Pfad“, Ortsgemeinde Meddersheim, 

Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus dem Verfahrensschritt 

gemäß §§ 2 (2), 3 (2) und 4 (2) BauGB, April 2022 

 

 

1. Es bestehen Bedenken aufgrund der Belange des Hochwasserschutzes. 

2. Es werden Fach- und Zeitungsartikel zum Thema Starkregenereignisse angeführt 

und die Frage gestellt, ob das Thema im Rahmen des Bebauungsplans ausreichend 

berücksichtigt wurde. 

3. Es wird hinterfragt, ob es nicht Alternativen gibt und ob das Bauen im Plangebiet 

sicher ist. 

 

Abwägung: 

1. Die Belange des Hochwasserschutzes wurden angemessen im Rahmen des Bebau-

ungsplans berücksichtigt und untersucht. Hierfür wurde für die Ortslage Medders-

heim ein Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept erarbeitet. Die Erkenntnisse 

daraus, die insbesondere das Plangebiet betreffen, wurden in der Begründung und 

im Umweltbericht dargestellt. Es wurden darüber hinaus weitere Stellungnahmen 

der Fachbehörden (Untere und Obere Wasserbehörde, vgl. Stellungnahmen 1 und 

8) eingeholt. Aus den entsprechenden Planwerken und der Starkregengefährdungs-

karte ist zu entnehmen, dass laut der SGD Nord zwar teilweise eine mäßige Gefahr 

für Abflusskonzentrationen bestehen, diese Bereiche aber vorwiegend entlang der 

Landesstraße und des Altenberger Baches befinden. Für den überwiegenden Teil 

des Plangebiets bestehen demnach keine größeren Gefahren. Die Bauherren wer-

den zudem durch weitere Hinweise zur Bauweise auf das Thema aufmerksam ge-

macht. Ansonsten liegt das Plangebiet weit außerhalb von festgesetzten Über-

schwemmungsgebieten. Darüber hinaus wurde die Entwässerungsplanung, also 

die Bewirtschaftung von anfallendem Niederschlagswasser vor der Durchführung 

der Offenlage bereits mit den Wasserbehörden abgestimmt. Die Ortsgemeinde 

Meddersheim sieht außerdem die vertragliche Regelung von Zisternen vor, um er-

gänzend einen Beitrag zur Regenwasserbewirtschaftung zu leisten. 

2. Mit Blick auf die veränderten Verhältnisse zum Thema Starkregenereignisse ist Fol-

gendes zu konstatieren: Die Berechnung von Starkregenereignissen und deren qua-

lifizierte Gefahrenabschätzung ist aufgrund bislang fehlender Bemessungsgrundla-

gen kaum möglich. Eine kleinräumige Betrachtung ist nicht sinnvoll, da die Sturz-

fluten, die ihre maßgebliche zerstörerische Kraft entwickeln, üblicherweise ein sehr 

großes Einzugsgebiet aufweisen. Eine Betrachtung, sofern überhaupt möglich, 

wäre also großräumig durchzuführen. 

3. Im Vorfeld des Planvorhabens wurden mehrere Standort- und Planungsalternativen 

geprüft. Neben einer alternativen Abgrenzung des aktuellen Plangebiets wurde der 

Bereich „Auf der Setz“ untersucht. Im Ergebnis wurde das aktuelle Plangebiet aus-

gewählt. Nähere Informationen sind der Begründung zu entnehmen. 

 

Die angesprochenen Belange wurden umfangreich untersucht und angemessen im Rah-

men der Abwägung berücksichtigt. Aus der Stellungnahme ergibt sich insgesamt kein 

Planänderungserfordernis. 

 

Ein weiterer Beschluss ist daher nicht erforderlich. 
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2. Herr Peter Chmielewski, Meddersheim, E-Mail vom 16.03.2022 

 

Herr Peter Chmielewski nimmt wie folgt Stellung: 
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Abwägung: 

Die aufgeworfenen Fragen entsprechen denen der Stellungnahme II. 1. Die Belange des 

Hochwasserschutzes wurden im Rahmen der Abwägung angemessen berücksichtigt. Es 

wird auf die vorangegangenen Abwägungen der Stellungnahmen der Kreisverwaltung, der 

SGD Nord verwiesen. 

 

Am Ende der Stellungnahme wird die Frage aufgeworfen, ob das Planverfahren nicht ein-

gestellt werden sollte. Aus den zuvor aufgezeigten Gründen sind die Belange des Hoch-

wasserschutzes angemessen in der Planung berücksichtigt worden und es sollte daher 

aufgrund des dringenden Wohnraumbedarfs an der Planung festgehalten werden. Weitere 

neue abwägungsrelevante Inhalte weist diese Stellungnahme nicht auf. Aus der Stellung-

nahme ergibt sich insgesamt kein Planänderungserfordernis. 
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Beschlussvorschlag: 

Die Belange des Hochwasserschutzes wurden angemessen berücksichtigt. An der Planung 

wird festgehalten. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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III. Stellungnahmen benachbarter Gemeinden gemäß § 2 (2) BauGB 
 

• Keine 

 


